jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§1LTUA-VO

LTUA-VO - Landtagsuntersuchungsausschisse-Verfahrensordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

1. (1)Zur Untersuchung bestimmter Gegenstande des selbststandigen Wirkungsbereiches des Landes kann ein
Viertel der Mitglieder des Landtages fallweise die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses verlangen. Ein
derartiges Verlangen kann auch von jeder Landtagspartei einmal in einer Gesetzgebungsperiode gestellt werden.
Auf Grund eines solchen Verlangens sind alle Landtagsparteien berechtigt, je ein Mitglied oder auf Grund eines
Beschlusses des Landtages auch mehrere, jeweils aber gleich viele Mitglieder in den Untersuchungsausschuss zu
entsenden.

2. (2)Gleichzeitig mit dem Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist ein Antrag zur Festlegung
des Gegenstandes der Untersuchung im Landtag einzubringen. Der Gegenstand der Untersuchung wird durch
Beschluss des Landtages festgelegt. Dabei kann der im Antrag deutlich zu beschreibende
Untersuchungsgegenstand gegen den Willen der Antragsteller nur konkretisiert oder erweitert werden, wenn
dadurch der Kern des Untersuchungsgegenstandes unberihrt bleibt und keine wesentliche Verzdgerung des
Untersuchungsverfahrens zu erwarten ist.

3. (3)Zu den Beratungen und Verhandlungen zur Festlegung des Untersuchungsgegenstandes ist auch der gemaf
§ 7 Abs. 1 zustandige Richter zum Zweck seiner Information einzuladen.

4. (4)Bis zur abschlieBenden Behandlung des Berichtes des Untersuchungsausschusses gemaf8 19 kann ein
Verlangen auf Einsetzung eines anderen Untersuchungsausschusses nicht gestellt werden.

In Kraft seit 01.05.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ltua-vo/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/ltua-vo/paragraf/19
file:///

	§ 1 LTUA-VO
	LTUA-VO - Landtagsuntersuchungsausschüsse-Verfahrensordnung


